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Az.: A 2 B 771/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄCHSISCHES 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

 

Beschluss 
 

In der Verwaltungsrechtssache 

 

 

 

des Herrn 

 

 - Kläger - 

 - Berufungsbeklagter - 

prozessbevollmächtigt: 

  
gegen 

 

 

die Bundesrepublik Deutschland   

vertreten durch das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge  

Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg  

 

 - Beklagte - 

 

 

beteiligt: 

 - Berufungskläger -              
 

 

wegen 

 

 

Anerkennung als Asylberechtigter und Abschiebungsschutz  

Rechtsanwältin 

         

Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten  

Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf   
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hat der 2. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Präsidenten des Ober-

verwaltungsgerichts Reich, den Richter am Oberverwaltungsgericht Munzinger und den 

Richter am Verwaltungsgericht Höhl  

 

am 25. Februar 2003 

 

 

beschlossen: 

 

 

Die Rechtsmittelbelehrung des Urteils vom 10. Dezember 2002 wird berichtigt. 

 

Sie lautet wie folgt: 

 

„Gegen das Urteil steht den Beteiligten die Revision an das Bundesverwaltungsgericht zu. 

 

Die Revision ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen 

innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich einzulegen. Die 

Revisionsfrist ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb der Frist bei dem Bundesver-

waltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, eingelegt wird. Die Revision muss das 

angefochtene Urteil bezeichnen. 

 

Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. 

Die Begründung ist bei dem Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, einzu-

reichen. 

 

Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, 

soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben. 

 

Für das Revisionsverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der 

Revision und für die Revisionsbegründung. Danach muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen 

Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen 

Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als 

Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden 

können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie 

Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder 

Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des 

jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, 

vertreten lassen.“ 

 

 

 

Gründe 

 

Die Rechtsmittelbelehrung des Urteils vom 10.12.2002 ist gemäß § 118 Abs. 1 VwGO zu 

berichtigen. Gemäß dem Tenor des Urteils vom 10.12.2002 wird die Revision zugelassen. Die 
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Zulassung der Revision wird auf S. 26 des Urteilsabdrucks damit begründet, dass die an das 

religiöse Existenzminimum zu stellenden Anforderungen klärungsbedürftig sind. In der 

Rechtsmittelbelehrung des Urteils wird jedoch über die Nichtzulassungsbeschwerde und nicht 

über das Rechtsmittel der Revision belehrt. Angesichts des Tenors und der Begründung des 

Urteils ist die Rechtsmittelbelehrung offenbar unrichtig, so dass sie von Amts wegen zu 

berichtigen ist.   

 

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

gez.: 

Reich                                                              Munzinger                                                 Höhl     

 


